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ZEITGESPRÄCH

Brauchen wir ein neues Kreditwesengesetz?
ln Bonn stehen in den nächsten Wochen und Monaten Entscheidungen über ein neues Kreditwesengesetz 
an. Worum geht es bei der KWG-Noveiiierung? Gerhard Stoltenberg, Helmut Geiger, Bernhard Schramm 
und Hanns Christian Schroeder-Hohenwarth nehmen Stellung.

Gerhard Stoltenberg

Die Gründe für eine KWG-Noveiiierung

Auf die Frage, ob wir ein neues 
Kreditwesengesetz (KWG) 

brauchen, möchte ich die klare Ant
wort gleich voranstellen; Wir brau
chen kein neues Kreditwesenge
setz, wir brauchen eine Anpassung 
des geltenden Aufsichtsrechts an 
veränderte Kreditmärkte. Für diese 
Auffassung gibt es gute Gründe.

Das Bankensystem in der Bun
desrepublik Deutschland hat bisher 
seine Rolle, die Finanzierungsbe
dürfnisse unserer Volkswirtschaft 
zu erfüllen, insgesamt gut bewältigt. 
Ich erinnere an den Beitrag des 
deutschen Kreditgewerbes zum 
Wiederaufbau nach dem Krieg und 
zur Entwicklung unserer im interna
tionalen Vergleich wettbewerbs
starken Wirtschaft. Dies konnte nur 
im Rahmen eines liberalen und an 
marktwirtschaftlichen Prinzipien 
ausgerichteten Kreditwesengeset
zes gelingen. Es beschränkt sich 
auf allgemeine Rahmenvorschriften 
vornehmlich über die Eigenkapital
ausstattung, die Liquiditätssiche
rung und die Kreditrisikostreuung. 
Innerhalb dieser allgemeinen Rah
menvorschriften steht die Gestal
tung der Geschäftspolitik allein in 
der Verantwortung des jeweiligen 
Bankhauses selbst. Das Kreditwe
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sengesetz läßt damit der unterneh
merischen Initiative und wettbe
werblichen Entfaltung der Banken 
den größtmöglichen Spielraum.

Es besteht kein Anlaß, diese er
probten Grundprinzipien über Bord 
zu werfen. Aus der Sicht des für die 
Bankpolitik verantwortlichen tVlini- 
sters möchte ich noch einen geset
zespolitischen Gedankengang hin
zufügen: Wie bei jedem Gesetzes
werk gibt es natürlich auch im Kre
ditwesengesetz Ansatzpunkte für 
die kritische Frage, ob in seiner nun
mehr rund 50jährigen Entwick
lungsgeschichte der eine oder an
dere Sachverhalt nicht anders hätte 
geregelt werden können. Keines
falls läßt sich aber aus solchen Fra
gen folgern, daß die gewachsene 
tatsächliche Konzeption falsch oder 
auch nur schlechter ist. Die Ablö
sung eines Gesetzeswerkes durch 
ein neues -  nur der Modernisierung 
halber -  mag ein wissenschafts- 
theoretisch verlockender Ansatz 
sein. Er kann aber nicht für einen 
verantwortlichen Politiker gelten, 
der weiß, daß jede grundlegende 
Änderung des ordnungspolitischen 
Handlungsrahmens eine enorme 
Belastung für die Betroffenen dar
stellen würde.

In Fortschreibung der bewährten 
Grundlinien des Kreditwesengeset
zes brauchen wir jedoch seine An
passung an veränderte Verhältnis
se, die sich insbesondere durch die 
Internationalisierung der Kredit
märkte ergeben haben.

Schwachstellen der 
Bankenaufsicht

Eine wesentliche Voraussetzung 
für das reibungslose Arbeiten der 
Kreditinstitute ist das Vertrauen der 
Öffentlichkeit in die Sicherheit der 
den Banken anvertrauten Vermö
genswerte und in deren solides Ge
schäftsverhalten. Dementspre
chend muß der Staat durch bank
aufsichtliche Regelungen den Rah
men und die Voraussetzung dafür 
schaffen und erhalten, daß im Kre
ditgewerbe Verhältnisse herrschen, 
die dieses Vertrauen der Öffentlich
keit verdienen. Eine so ausgerichte
te Bankenaufsicht funktioniert dann 
am besten, wenn sie ihre Arbeit von 
der Öffentlichkeit weitgehend unbe
merkt verrichten kann, d.h. wenn es 
gelingt, spektakuläre Eingriffe im 
Kreditgewerbe durch rechtzeitige 
vorbeugende Maßnahmen über
flüssig zu machen. Dementspre
chend muß es fester Bestandteil der
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Bankpolitik sein, Wandlungen Im 
Kreditgeschäft, die zu Schwachstel
len in der bankaufsichtlichen Gefah
renabwehr führen, zu begegnen.

Als solche Schwäche im derzeiti
gen Bankaufsichtssystem zeigt 
sich, daß das Bundesaufsichtsamt 
nur die einzelnen in der Bundesre
publik tätigen Kreditinstitute, nicht 
aber die von ihnen gebildeten, meist 
international arbeitenden Bankkon
zerne überwacht. Die vergleichs
weise wenigen, aber sehr wichtigen 
Kreditinstitute, die an der Spitze ei
ner Bankengruppe stehen, haben 
damit die Möglichkeit, die gefahren
abwehrenden Risikogrenzen des 
geltenden Kreditwesengesetzes 
durch Aufbau zusätzlicher Kreditvo
lumina über ihre Töchter zu unter
laufen. Das gilt sowohl für ihre In
landstöchter als auch für ihre Aus
landstöchter. Das Kreditvolumen 
über Tochterinstitute ohne reale Ei
genkapitalunterlegung hat eine er
hebliche Größenordnung erreicht. 
Nach ersten Auswertungsergebnis
sen einer Erhebung (Stand Ende 
1982) macht es bei den betroffenen 
49 Spitzeninstituten knapp 77 Mrd. 
DM aus. Soweit diese Geschäfts
ausweitung über die Auslandstöch
ter erfolgt, treten zu den allgemei
nen Geschäftsrisiken, die ein Kre
ditinstitut auch bei Geschäften im 
Inland eingeht, besondere Gefah
renmomente hinzu. Beispielhaft 
nenne ich die Devisenkurs-, Trans
fer- und Länderrisiken.

Damit soll die Internationalisie
rung des Bankgeschäfts nicht kriti
siert werden. Die für die deutsche 
Volkswirtschaft eminent wichtige 
Teilnahme am internationalen Wa
ren- und Dienstleistungsverkehr 
zieht zwangsläufig grenzüber
schreitende Kapitalbewegungen 
nach sich, die von den Kreditinstitu
ten diese Internationalisierung des 
Bankgeschäfts verlangt. Zudem 
muß als selbstverständliche Konse
quenz der marktwirtschaftlichen
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Ausrichtung deutscher Bankpolitik 
akzeptiert werden, daß die Banken 
ihre Ertragschancen auch auf den 
entstandenen internationalen Fi
nanzmärkten suchen und wahrneh
men. Sowenig wie eine Abschot
tung vom arbeitsteiligen, internatio
nalen Waren- und Dienstleistungs
verkehr in Betracht kommt, sowenig 
ist auch eine Abgrenzung der Kapi
tal- und sonstigen Bankleistungs
märkte in Erwägung zu ziehen. Eine 
richtig verstandene Bankpolitik 
kann hier nur der weltwirtschaftlich 
notwendigen Verflechtung der Ka
pitalmärkte folgen und den bank
rechtlichen Ordnungsrahmen ent
sprechend weiterentwickeln.

Das bisherige Kreditwesenge
setz ist deshalb zu ergänzen; Ne
ben den einzelnen Kreditinstituten 
müssen künftig auch die Bankkon
zerne einschließlich ihrer in- und 
ausländischen Bankbeteiligungen 
überwacht und die von ihnen aufge
bauten Gesamtkreditrisiken be
grenzt werden. Dabei muß zugleich
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berücksichtigt werden, daß ein na
tional isolierter Ausbau der Bank
aufsicht -  der naturgemäß betriebs
wirtschaftliche Einengungen für die 
Banken mit sich bringt -  sich auf die 
Wettbewerbsposition der Banken 
auswirkt. Unter diesen Aspekten 
war die EG-Richtlinie über die Be
aufsichtigung der Kreditinstitute auf 
konsolidierter Basis vom Juni 1983 
besonders zu begrüßen. Die Richtli
nie verpflichtet zur gesetzlichen 
Einführung der bankaufsichtlichen 
Konsolidierung bis Mitte Juli 1985. 
Das gemeinsame Vorgehen aller 
EG-Mitgliedstaaten zielt zugleich 
darauf ab, Wettbewerbsverzerrun
gen durch unterschiedliche Grund
regeln der Bankaufsicht möglichst 
zu vermeiden.

Die in der Richtlinie vorgesehene 
Ausweitung der bankaufsichtlichen 
Überwachung wurde schon seit län
gerer Zeit von den Zentralbankprä
sidenten der sogenannten Zehner
gruppe und der Schweiz sowie der 
Bank für Internationalen Zahlungs
ausgleich gefordert. In der deut
schen bankpolitischen Diskussion 
hat sich nachdrücklich die Deutsche 
Bundesbank und ferner die Stu
dienkommission „Grundsatzfragen 
der Kreditwirtschaft'' in ihrem Ab
schlußbericht vom Mai 1979 für die 
baldige Einführung der bankauf
sichtlichen Konsolidierung einge
setzt.

Bankaufsichtliche
Konsolidierung

Dementsprechend konzentriert 
sich die anstehende Kreditwesen
gesetznovelle auf die Einführung 
der bankaufsichtlichen Konsolidie
rung. Sie soll

□  die Information der deutschen 
Bankaufsicht über die Risikolage 
des Bankkonzerns einschließlich 
der Auslandstöchter verbessern,

□  die Mehrfachbelegung des haf
tenden Eigenkapitals durch die Ein-
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Schaltung von Inlands- oder Aus
landstöchtern ausschließen und

□  das Geschäft ausländischer 
Tochterinstitute deutscher Banken 
durch Beobachtung des Gesamt
konzerns in die inländische 
Bankenaufsicht einbinden.

Nach dem am 16. September 
1983 herausgegebenen Referen
tenentwurf des Bundesministe
riums der Finanzen wird für die 
bankaufsichtliche Konsolidierung 
das Verfahren der Quotenkonsoli- 
dierung gewählt, wonach die risiko
tragenden Aktiva und das haftende 
Eigenkapital nach (Maßgabe der Be
teiligungsquoten zusammenge
rechnet werden. In den Konsolidie
rungskreis sollen die in- und auslän
dischen Tochterbanken sowie we
gen ihrer faktischen Finanzierungs
funktion die Factoringtöchter einbe
zogen werden. Der Referentenent
wurf sieht auch die Einbeziehung 
der Hypothekenbanktöchter in das 
Zusammenfassungsverfahren vor; 
dies schließt Überlegungen über die 
wahlweise Anwendung des Ab
zugsverfahrens auf die Hypothe
kenbanken nicht aus.

Als Konsolidierungsschwelle 
werden 50 % Kapitalanteil oder das 
Bestehen einer faktischen Beherr

schung zugrunde gelegt. Mit dieser 
gegenüber ursprünglichen Überie
gungen hohen Schwelle ist die Er
wartung verbunden, daß die Kredit
wirtschaft aus gesamtwirtschaftli
cher Einsicht und Verantwortung 
den Zweck der Konsolidierungsre
gelung nicht unterlaufen wird. Die 
mit der bankaufsichtlichen Konsoli
dierung verbundenen geschäftspo
litischen Einschnitte für die betroffe
nen Kreditinstitute machen eine für 
die Banken in den bankaufsichtlich 
erforderlichen Grenzen erfüllbare 
Übergangsregelung notwendig. Die 
Bemessung der Übergangszeit und 
die Behandlung der Hypotheken
banktöchter im bankaufsichtlichen 
Konsolidierungsverfahren werden 
wesentliche Beratungspunkte in der 
anstehenden Ressortabstimmung 
sein.

Schließung von Lücken

Angesichts der Risikoentwick
lung im Bankgeschäft mag sich die 
Frage stellen, ob die im Vorder
grund der KWG-Novelle stehende 
Einführung der bankaufsichtlichen 
Konsolidierung genügt. So werden 
weiterreichende Maßnahmen dis
kutiert, wie z. B. die Eingrenzung 
von Länder- und Branchenrisiken 
oder die weitere Herabsetzung der

Großkreditgrenzen. Demgegen
über möchte ich betonen, daß wir 
uns bewußt auf die wichtigsten Pro
blemfelder konzentrieren und dem
entsprechend nur einzelne Verbes
serungen, die zur Schließung er
kannter Lücken in der bankaufsicht
lichen Gefahrenabwehr unabding
bar sind, anstreben wollen. Die Be
grenzung der bankbetrieblichen Ri
siken liegt in erster Linie in der Ver
antwortung von Vorstand und Auf
sichtsrat.

Es kann nicht unsere Aufgabe 
sein, gleichsam in einem Automa
tismus auf jede bankwirtschaftliche 
Problemsituation zu reagieren und 
die Verantwortung von Bankvor
ständen und -aufsichtsräten durch 
ein Geflecht staatlicher Regelungen 
zu verdrängen. Man kann aber in 
Anbetracht der erhöhten bankge
schäftlichen Risiken auch nicht in 
das Gegenteil verfallen und die An
forderungen absenken. Das wäre 
bei Aufweichung des Eigenkapital
begriffs, der für Risikogrenzen im 
KWG maßgeblich ist, der Fall. Die 
anstehende Kreditwesengesetzno
velle wird deshalb keine Eigenkapi
talsurrogate, wie sie von einigen 
Bankengruppen gefordert werden, 
in das Bankaufsichtsrecht einfüh
ren.

Helmut Geiger

Eine KWG-Noveiie ist notwendig und überfällig

Seit Schaffung des heute gelten
den KWG haben sich die Risi

kolage der Kreditinstitute und Art 
und ümfang der erforderlichen In
strumente für eine wirksame 
Bankenaufsicht nachhaltig verän
dert. Die deutlich zutage getretenen 
Risiken im Großgeschäft, die Inter
nationalisierung der Finanzmärkte 
und die gewachsenen Gefahren ei
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ner unbeaufsichtigten Kreditexpan
sion über Tochterbanken sind der 
eine Schwerpunkt des Reformbe
darfs. Der andere liegt in den Un
gleichheiten und Wettbewerbsver
zerrungen, die aus dem heute gel
tenden KWG resultieren, und die 
durch laufende Erhöhungen der 
Steuersätze zu Lasten der öffent
lich-rechtlichen Kreditinstitute in

den letzten Jahren immer mehr ver
stärkt worden sind.

Allerdings soll das Bankenauf
sichtsrecht kein Instrument der 
Wettbewerbspolitik sein -  ebenso
wenig wie es sich zur geld- oder kre
ditpolitischen Steuerung eignet. 
Bankenaufsichtsrecht ist vielmehr 
eine spezielle Ausprägung der Ge
werbeaufsicht zur Gläubigersiche
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rung und zur Ordnung und Erhal
tung des Kreditapparates im ge
samtwirtschaftlichen Interesse. Das 
System des geltenden Bankenauf
sichtsrechts hat aber gravierende 
wettbewerbspolitische Auswirkun
gen. Insbesondere kommt dem Ei
genkapitalbegriff im KWG außerder 
Gläubigerschutzfunktion auch eine 
Risikobegrenzungsfunktion zu, da 
die Großkreditregelung, die Be
schränkung der dauernden Anla
gen nach § 12 und die Begrenzung 
des gesamten Kreditvolumens In 
Grundsatz I vom Umfang des Ei
genkapitals abhängen. Damit wirkt 
sich die Eigenkapitaldefinition auf 
die Wachstumsmöglichkeiten der 
Kreditinstitute aus.

Ungleiche 
Wettbewerbssituation

Das geltende KWG geht im Prin
zip von einer Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Strukturen im 
Kreditgewerbe aus, indem es eine 
nach der Rechtsform -  Kapitalge
sellschaft, Genossenschaft, Privat
bankier, öffentlich-rechtliches Kre
ditinstitut-differenzierte Eigenkapi
taldefinition enthält. Soweit dies 
bankaufsichtlichen Zwecken nicht 
zuwiderläuft, ist eine solche Lösung 
grundsätzlich richtig, um Ungleich
heiten in den wettbewerbspoliti
schen Folgewirkungen auszuglei
chen. Nur erfolgt dieser Ausgleich in 
der geltenden Regelung äußerst 
einseitig, weil bei den privaten Kapi
talformen -  besonders bei den Ge
nossenschaften und den Privatban
kiers -  durch Anerkennung von Ei
genkapitalersatz ein Spielraum ge
schaffen ist, der der öffentlich-recht
lichen Gruppe für ihre vergleichbare 
Lage nicht eingeräumt ist.

Diese Entscheidung ist aus der 
Situation Ende der fünfziger Jahre, 
als das Gesetz geschaffen wurde, 
zu sehen. Seinerzeit hatten öffent
lich-rechtliche Kreditinstitute wegen 
ihrer Sonderaufgaben eine geringe

re steuerliche Belastung, was es ih
nen erleichterte, aus den erwirt
schafteten Gewinnen ausreichend 
Eigenkapital zu bilden. Auch die 
sonstigen Rahmenbedingungen 
waren in manchen Punkten günsti
ger. Daher hatte der Deutsche 
Sparkassen- und Giroverband sei
nerzeit selbst kein besonderes In
teresse daran, den im KWG von 
1934 vorgesehenen Eigenkapital
zuschlag für die Gewährträgerhaf- 
tung in das neue KWG wieder auf
zunehmen.

Inzwischen hat sich die Wettbe
werbssituation aber nachhaltig ver
ändert. Nach wie vor sind Sparkas
sen darauf angewiesen, das Eigen
kapital ausschließlich aus versteu
erten Gewinnen zu erwirtschaften. 
Inzwischen ist aber die Steuerbela
stung in mehreren Stufen auf ca. 
65 % angehoben worden. Mit der 
Einführung des Anrechnungsver
fahrens durch die Körperschaft
steuerreform erhielten die Groß- 
und Regionalbanken sowie die Kre
ditgenossenschaften dagegen eine 
erleichterte Möglichkeit für ihre Au
ßenfinanzierung. Hinzu kommt 
noch der Vorzug, den Mitglieder von 
Kreditgenossenschaften dadurch 
erfahren, daß bei Ausschüttungen 
bis 100 DM gemäß § 36 c und d Ein
kommensteuergesetz die Körper
schaftsteuer vergütet wird, ohne 
daß überprüft wird, ob eine Veranla
gung zur Einkommensteuer erfolgt. 
Dementsprechend haben der Bun
desrat und die beiden großen Bun
destagsfraktionen bei Verabschie
dung des Subventionsabbaugeset
zes gefordert, einen Ausgleich für 
die Höherbesteuerung durch die 
Anerkennung eines Haftungszu
schlags für Anstaltslast und Ge
währträgerhaftung zu schaffen (vgl. 
Bundesrats-Drucksache 194/2/ 
1981 vom 4. Juni 1981). Somit mag 
möglicherweise bei Einführung des 
KWG die Benachteiligung der öf
fentlich-rechtlichen Kreditinstitute

bei der Eigenkapitaldefinition durch 
andere Vorzüge noch teilweise 
kompensiert gewesen sein. Bei der 
heute veränderten Situation stellt 
die unterschiedliche Eigenkapital
regelung eine nachhaltige Wettbe
werbsverfälschung dar.

Besonderheiten der 
Sparkassen

Die konsequente und dem bishe
rigen System des KWG entspre
chende Lösung des Problems wäre 
eine gleiche bankaufsichtliche Be
rücksichtigung der strukturellen Be
sonderheiten der Sparkassen, wie 
dies bei Genossenschaften und Pri
vatbankiers bereits der Fall ist. Dies 
wäre im übrigen nicht nur aus wett
bewerbspolitischen Gründen gebo
ten, sondern auch bankaufsichtlich 
veranlaßt. Es gibt keine bessere 
Gläubigersicherung als die der Hö
he nach unbegrenzte gesetzliche 
Haftung des Gewährträgers für alle 
Verbindlichkeiten. Dies gilt sogar im 
Vergleich zum eingezahlten Eigen
kapital, das in Sachwerten und For
derungen angelegt und deshalb in 
der Regel schwerer liquidierbar 
als eine öffentlich-rechtliche Haf
tungsverpflichtung ist. Jeder Kon- 
kursvenwalter hat Erfahrung mit der 
Schwerfälligkeit der Realisierung 
dieser Werte. Außerdem steht im 
Überschuldungs- oder Konkursfall 
das Eigenkapital in der Regel nicht 
mehr ausreichend zur Verfügung, 
während der besondere Siche
rungseffekt der Gewährträgerhaf
tung einen vollständigen Gläubiger
schutz in jeder Verlustsituation be
wirkt. Die Anstaltslast erfüllt darüber 
hinaus in besonderem Maße die 
Zwecke der Bankenaufsicht, da sie 
als Institutssicherung Insolvenzen 
im Vorfeld verhindert und vertrau
ensschädigende Erschütterungen 
der Kreditwirtschaft vermeidet.

Der gelegentlich gebrauchte Ein
wand der Verschuldung von Ge
meinden und Städten ist nicht zu
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Ende gedacht. Trotz aller finanz- 
und wirtschaftspolitischen Beden
ken gegen die hohe Staatsverschul
dung ist in der Bundesrepublik 
Deutschland die Zahlungsunfähig
keit des Staates keine realistische 
Befürchtung. Wenn man diesen Ge
danken aber dennoch weiterver
folgt, so müßte man zu dem Ergeb
nis kommen, daß im Falle eines 
Staatsbankrotts auch keine andere 
Gläubigersicherung mehr greifen 
würde.

Ebenso stellt der Hinweis auf die 
mittelbare „Haftung des Steuerzah
lers“ eine sachfremde Wertung dar. 
Einmal würde das Argument in glei
cher Weise gegen die Bardotierung 
des Eigenkapitals sprechen. Viel
mehr müssen selbstverständlich 
Kommunen und Staat die Risiken 
aus der Unterhaltung der von ihnen 
betriebenen Unternehmen ebenso 
tragen wie ihnen -  und damit mittel
bar dem Steuerzahler- die Vorzüge 
und der Nutzen dieser Institute zu
gute kommen. Ein Argument gegen 
die Berücksichtigung der Gewähr
trägerhaftung ist die Haftung des 
mittelbaren Trägers, des Steuer
zahlers jedenfalls nicht.

Optimale Gläubigersicherung

Der vom Bundesfinanzministe
rium vorgelegte vorläufige Refe
rentenentwurf vom September 
1983 begründet die gegenüber dem 
vom gleichen Ministerium ein Jahr 
vorher vorgelegten Entwurf „ge
wendete“ Ablehnung eines Haf
tungszuschlags für öffentlich-recht
liche Kreditinstitute u. a. wie folgt: 
„Zwischen der persönlichen Über
nahme einer festbegrenzten Nach
schußpflicht durch die Mitglieder ei
ner Genossenschaft und der letzt
lich nicht quantifizierbaren kollekti
ven Haftung des Steuerzahlers für 
die Verbindlichkeiten eines öffent
lich-rechtlichen Kreditinstituts be
stehen erhebliche Unterschiede.“ 
Unterschiede bestehen sicher, aber

bei konsequenter und richtiger Be
urteilung mit der Folge gegenteiliger 
Wertung.

Die Gewährleistung durch die öf
fentliche Hand stellt eine optimale 
Gläubigersicherung dar und ist im 
KWG durch völlige Freistellung aller 
Staatskredite von dem Erfordernis 
der Eigenkapitalunterlegung indi
rekt bestätigt. Mit einer anderen Be
wertung würde die öffentliche Hand 
ihre eigene Bonität bzw. die ihrer 
Untergliederungen in Frage stellen. 
Insofern bedarf es auch keiner 
„Quantifizierung“ , da es nicht um ei
ne Ermittlung oder Beschränkung 
der staatlichen Leistungsfähigkeit 
im Hinblick auf Anstaltslast und Ge
währträgerhaftung geht, sondern 
um die Festsetzung einer Bemes
sungsgrundlage als Anknüpfungs
punkt für bankaufsichtliche Ge
schäftsbeschränkungen.

Untragbarer Zustand

Betrachtet man im Vergleich den 
Sicherungswert der Nachschuß
pflicht bei Genossenschaften, so 
stellt man zunächst fest, daß kein 
unmittelbarer Anspruch des Gläubi
gers einer Genossenschaft gegen 
das Mitglied besteht. Die Nach
schußpflicht besteht vielmehr ledig
lich im Innenverhältnis zwischen 
der Genossenschaft und ihren Mit
gliedern. Im Krisenfall müßte der 
Konkursverwalter versuchen, von 
sämtlichen Mitgliedern Nachschüs
se einzuziehen, oder der nicht be
friedigte Gläubiger müßte die An
sprüche der Kreditgenossenschaft 
gegen die einzelnen Genossen 
pfänden und für sich einziehen. Die 
Durchführung eines solchen Haf- 
tungsdurchgriffs gegen eine Viel
zahl von einzelnen Genossen
schaftsmitgliedern dürfte in der Pra
xis große Probleme aufwerfen und 
nur mit erheblichem Zeit- und Ko
stenaufwand realisierbar sein. Die 
Genossenschaftsorganisation ver
meidet deshalb auch diese Probe

aufs Exempel. Soweit bekannt, ist in 
keinem der zahlreichen Krisenfälle 
bei Kreditgenossenschaften die 
Nachschußpflicht in Anspruch ge
nommen worden. Vielmehr vermei
den dies die Genossenschaftsver
bände durch Einsatz ihrer Einlagen
sicherung und des genossenschaft
lichen Solidarsystems.

In sich konsequent wäre es allen
falls, wenn man den puristisch-en
gen Eigenkapitalbegriff der Mehr
heit der Bankenstrukturkommis
sion, der nur eingezahltes, dauernd 
zur Verfügung stehendes und am 
Verlust teilnehmendes Eigenkapital 
anerkennt, der künftigen Regelung 
zugrunde legt. Dies erscheint zwar 
bankaufsichtlich nicht erforderlich 
und hätte den Nachteil, Strukturun
terschiede im Kreditgewerbe nicht 
hinreichend berücksichtigen zu 
können. Dann darf deren Anwen
dung aber nicht einäugig mit dem 
Hinweis auf „bewährte“ Ausnah
men erfolgen. Entweder muß im 
Rahmen des bisherigen KWG-Sy- 
stems die wettbewerbsverzerrende 
Benachteiligung der Sparkassen 
abgeschafft und ein Haftungszu
schlag in mindestens gleicher Höhe 
wie bei Genossenschaften einge
führt werden. In diesem Fall könnte 
durch Einführung nachrangigen 
Haftkapitals auch den übrigen Kre
ditinstituten eine Eigenkapital-Er
gänzungsmöglichkeit geboten wer
den. Oder es müßte der konsequent 
angewandte enge Eigenkapitalbe
griff zur Abschaffung des Haftsum
menzuschlags und der Anerken
nung des freien Vermögens der Pri
vatbankiers führen. Der gegenwär
tige Zustand ist wettbewerbspoli
tisch und verfassungsrechtlich nicht 
mehr tragbar.

Über die Notwendigkeit eines 
bankaufsichtlichen Zusammenfas
sungsverfahrens zur Vermeidung 
der mehrfachen Ausnutzung des 
haftenden Eigenkapitals über inlän
dische und ausländische Tochter
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banken besteht bei nahezu allen 
Fachleuten Einigkeit. Auch die Be
troffenen konnten sich dieser 
grundsätzlichen Einsicht nicht ver
schließen. Wichtig ist in diesem Zu
sammenhang nicht nur die Schlie
ßung der bankaufsichtlichen Lücke, 
die in der Mehrfachausnutzung des 
haftenden Eigenkapitals liegt, son
dern auch die Information über Tä
tigkeiten und Risiken der ausländi
schen Töchter, die der Bankenauf
sicht bisher nicht zur Verfügung 
steht.

Die Erweiterung der Zusammen
arbeit zwischen den Bankaufsichts
behörden und der Aufbau einer in
ternationalen Kontrolle, wie sie 
schon die Erste EG-Bankaufsichts- 
richtlinie im Ansatz konzipiert hat, 
ist ein weiterer Schritt, die Risiken 
aus der Verflechtung und Internatio
nalisierung der Finanzmärkte in den 
Griff zu bekommen. Allerdings darf 
der dadurch ausgelöste Aufwand 
an Meldepflichten und statistischen 
Erhebungen keine neue Bürokratie 
aufbauen, und vor allem müssen 
die geforderten Angaben die rechtli
chen und tatsächlichen Möglichkei
ten berücksichtigen. Das vertrau
ensvolle und vertrauliche Verhältnis 
zwischen der Mutter und der andere 
bankaufsichtliche Gepflogenheiten 
gewohnten Tochter darf dadurch 
nicht unnötig beeinträchtigt werden.

Eine nur freiwillige Lösung der 
Konsolidierung reicht nicht aus. Das 
von Anfang an nur als Übergangslö
sung konzipierte Gentlemen's 
Agreement zwischen den Spitzen
verbänden des Kreditgewerbes und 
dem Bundesaufsichtsamt für das 
Kreditwesen würde der Bankenauf
sicht keine sichere Rechtsgrundla
ge geben. Außerdem ist die Einfüh
rung durch die EG-Richtlinie vom 
13. Juni 1983 über die Beaufsichti
gung der Kreditinstitute auf konsoli
dierter Basis ein weiterer Anlaß für 
eine verbindliche Lösung des Pro
blems.
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Ferner sollte der Konfliktstoff, der 
in der genaueren Ausgestaltung 
liegt, nicht durch Kompromiß- 
Agreements gelöst werden. Unver
zichtbar ist z. B. eine lückenlos alle 
inländischen und ausländischen 
Bankentöchter umfassende Rege
lung. Die Ausklammerung der l-ly- 
pothekenbanken wäre in hohem 
Maße inkonsequent und außerdem 
eine gravierende Wettbewerbsver
fälschung gegenüber der Mehrheit 
derjenigen Institute, die gleiche 
oder ähnliche Geschäftsarten be
treiben. Der von den Betroffenen 
gebrauchte Einwand, die Hypothe
kenbanken müßten wegen ihrer 
Sonderaufsicht nicht einbezogen 
werden, verkennt den Zweck der 
Konsolidierung. Dies ist vor allem 
deswegen kein überzeugender Ge
sichtspunkt, weil die Konsolidie
rungspflicht in ihren rechtlichen 
Auswirkungen in erster Linie nicht 
die Hypothekenbankentochter, 
sondern das Mutterinstitut treffen 
muß. Das von der Mutter zur Verfü
gung gestellte Eigenkapital darf von 
dieser nicht als Basis weiterer Kre
ditvergabe im Rahmen des Grund
satzes I bzw. der Großkreditrege
lung nochmals eingesetzt werden.

Ungerechtfertigte
Privilegierung

Die geschäftlichen Sonderrege
lungen für die Hypothekenbanken 
werden überhaupt nicht berührt, da 
die Einbeziehung in das Quoten
konsolidierungsverfahren zumin
dest rechtlich keine Einschränkung 
der Geschäftstätigkeit des Tochter
instituts bedeutet. Wenn befürchtet 
wird, daß der faktische Einfluß der 
Mutter die Hypothekenbankentoch
ter zu einer unerwünschten Ge
schäftspolitik veranlassen könnte, 
so müßte dem gegebenenfalls auf 
andere Weise Rechnung getragen 
werden. Eine Lösung hierzu wäre 
das sogenannte Abzugsverfahren, 
nach dem das der Tochter zur Ver
fügung gestellte Kapital in die Be

messungsgrundlage bei der Kredit
begrenzung der Mutter nicht einge
rechnet wird.

Jede Ausnahme einzelner Institu
te durchlöchert die Wirksamkeit des 
Systems und stellt zudem eine 
Wettbewerbsverfälschung dar. 
Denn bei allen gemischten Institu
ten wird das vergleichbare Realkre
ditgeschäft in der Einzelinstitutsbi
lanz faktisch schon bisher konsoli
diert. Hierzu zählen neben den Lan
desbanken/Girozentralen auch die 
gemischten Hypothekenbanken. 
Angesichts der konkreten Beteili
gungssituation würde eine Freistel
lung der Hypothekenbanken eine 
ungerechtfertigte Privilegierung we
niger großer privater Banken be
deuten. Außerdem würde das glei
che Argument eine Ausklamme
rung der Bausparkassen und ande
rer Spezialinstitute begründen. Wie 
sollte übrigens bei einer ausländi
schen Hypothekenbanktochter, die 
anderen Regeln unterliegt, verfah
ren werden?

Abbau des 
Verwaltungsaufwands

Schließlich sollte eine Reform 
des KWG auch dazu genutzt wer
den, den bürokratischen Aufwand 
im Meldewesen abzubauen. Denn 
die an sich richtige Kontrolle und 
Selbstkontrolle der Kreditinstitute 
bei Großkrediten, bei Organkredi
ten und bei der Pflicht zur Offenle
gung der wirtschaftlichen Verhält
nisse verliert dann ihren Sinn, wenn 
sich die Fülle der vorzunehmenden 
Kontrollen und Meldungen in so vie
le Details verzettelt, daß der Er
kenntniswert eher vermindert und 
jedenfalls der Aufwand nicht mehr 
vertretbar wird. Die beiden Refe
rentenentwürfe von 1982 und 1983 
kommen diesem Anliegen, das 
auch die Bankenaufsicht grund
sätzlich anerkennt, weitgehend 
nach. Allerdings hätte der Abbau 
von Aufwand auch das Anzeigewe
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sen für Großkredite und die Offenle
gungsgrenze miterfassen können, 
ohne daß damit bankaufsicfitliche 
Zwecke gefährdet worden wären. 
Nachhaltig begrüßt werden kann 
auch der Verzicht auf eine Ände
rung des Spareinlagenbegriffs in 
dem neuesten Referentenentwurf. 
Die erwogene Abschaffung der Vor
schußzinspflicht hätte das bewährte 
Konzept der Spareinlage als Kündi
gungseinlage gefährdet.

Das KWG ist seit seinem Inkraft
treten am 1. Januar 1962 nur einmal

-  nämlich 1976 -  in größerem Um
fang geändert worden. Dies erfolgte 
damals aber im Eilverfahren, und es 
wurden wesentliche, als regelungs
bedürftig erkannte Teilbereiche 
ausdrücklich einem weiteren Ge
setzgebungsverfahren nach Prü
fung durch die hierzu eingesetzte 
Bankenstrukturkommission Vorbe
halten. Die Bankenstrukturkommis
sion leistete während 4'/2 Jahren 
sorgfältige Arbeit und beendete ih
ren umfangreichen Bericht bereits 
im Jahre 1979. Das Bundesfinanz

ministerium hat in einer eigens hier
zu eingerichteten Arbeitsgruppe 
das Gutachten der Bankenstruktur
kommission und die Stellungnah
men der Verbände geprüft. Späte
stens seit 1982 waren die Vorarbei
ten abgeschlossen, wie besonders 
die Tatsache zeigt, daß damals ein 
alle wesentlichen Aspekte berück
sichtigender, weite, i3nd ausgewo
gener Referenteneniwurf vorgelegt 
wurde. Es kann daher „..ine Frage 
sein, daß eine KWG-Novelle not
wendig und überfällig ist.

Bernhard Schramm

Ein sachgerechter und ordnungspolitisch richtiger Entwurf

Das geltende Kreditwesenge
setz (KWG) hat sich seit seiner 

Einführung am 1. Januar 1962 und 
vor allem mit der 1976 durchgeführ
ten Novellierung grundsätzlich gut 
bewährt. Hinsichtlich der im Gesetz 
geregelten Sachverhalte besteht 
auch jetzt keinerlei Handlungsbe
darf für eine Neufassung, sieht man 
von einigen Vorschriften des Geset
zes ab, die für die Kreditinstitute ei
nen unverhältnismäßig hohen Ver
waltungsaufwand bedeuten und die 
allein deshalb vereinfacht werden 
sollten.

Allerdings ergibt sich eine Not
wendigkeit für die Novellierung des 
KWG sozusagen von „außen“ . Der 
EG-Ministerrat hat am 13. Juni 1983 
eine „Richtlinie über die Beaufsich
tigung der Kreditinstitute auf konso
lidierter Basis“ verabschiedet. Da
nach müssen die EG-Staaten inner
halb von zwei Jahren ihre nationa
len Bankaufsichtssysteme um eine 
Konsolidierungsregelung erwei
tern, sofern diese noch nicht vor
handen ist. In diesem Zusammen
hang ist bedeutsam, daß sich die Ri
sikosituation der international täti
gen Kreditinstitute wegen des 
Wachstums, der Verflechtung und
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der Internationalisierung der Fi
nanzmärkte verändert hat, so daß 
entsprechende Ergänzungen des 
Bankaufsichtsrechts durchaus 
sinnvoll sind.

Der Referentenentwurf

Das Bundesfinanzministerium 
hat im September 1983 einen Re
ferentenentwurf zur Novellierung 
des KWG vorgelegt. Dieser Entwurf 
ist in seiner Gesamtkonzeption und 
auch in einzelnen Änderungs- und 
Ergänzungsvorschlägen ausgewo
gen, sachgerecht und ordnungspo
litisch richtig. Kernstück des Ent
wurfs ist erklärtermaßen die Einfüh
rung eines bankaufsichtlichen Zu
sammenfassungsverfahrens zur 
Vermeidung der mehrfachen Aus
nutzung des haftenden Eigenkapi
tals der Kreditinstitute überTochter- 
banken, insbesondere in anderen 
Staaten. Damit wird die erwähnte 
EG-Richtlinie in nationales Recht 
umgesetzt. In der Mehrzahl der 
wichtigen westlichen Industrie- und 
Handelsländer wird die Aufsicht 
über Kreditinstitutsgruppen -  wenn 
auch in Ausformung und Umfang 
unterschiedlich und teilweise im

Vorgriff auf nationale Gesetzrege
lungen -  praktiziert. Überwiegend 
werden die Risiken für Tochterinsti
tute durch bankaufsichtliche Konso
lidierung von Voll- oder Mehrheits
beteiligungen erfaßt.

Zwar hatte die Mehrheit der Stu
dienkommission „Grundsatzfragen 
der Kreditwirtschaft“ , die sich von 
1974 bis 1979 mit aktuellen Bank
fragen befaßte, bekanntlich emp
fohlen, eine Zusammenfassung 
erst für Beteiligungen von über 
50 % der Kapitalanteile vorzuse
hen. Dieser Empfehlung ist der Ent
wurf jedoch nicht gefolgt. Er sieht 
eine Zusammenfassung bereits ab 
genau 50 % vor. Sicherlich spre
chen für die Einbeziehung nur von 
Mehrheitsbeteiligungen gute Grün
de. Insbesondere kann das Mutter
institut erst ab einer Beteiligung von 
über 50 % eine tatsächliche Einfluß
nahme ausüben. Aber auch mit ei
ner Konsolidierung bei Beteiligun
gen ab 50 % werden die betroffe
nen Kreditinstitute zur Not wohl le
ben können.

Im Gesetzentwurf wird, wie von 
der Studienkommission empfohlen, 
für die Risikobetrachtung der Insti
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tutsgruppe das Verfahren der quo- 
talen Zusammenfassung vorge
schrieben: Das übergeordnete Kre
ditinstitut -  das Mutterinstitut -  hat 
den seiner Beteiligungsquote ent
sprechenden prozentualen Anteil 
an den risikotragenden Aktiva und 
an den als haftendes Eigenkapital 
nach § 10 KWG anerkannten Passi
va seiner Tochterinstitute bei sich 
zusammenzufassen. Dieser Vor
schlag ist sachgerecht. Nach ihm 
werden die für die Beteiligung der 
Eigenkapitalausstattung maßgebli
chen Aktiva und Passiva des Toch
terinstituts dem Mutterinstitut exakt 
nach dessen Beteiligungshöhe zu
geordnet und so eine Doppelerfas
sung von Risikotatbeständen und 
Risikokapital vermieden. Allerdings 
sollte -  wie beim angelsächsischen 
Konsolidierungsverfahren -  ausge
schlossen werden, daß das konsoli
dierte Eigenkapital des Konzerns 
niedriger liegt als das Eigenkapital 
des Mutterinstituts allein.

Umgehungsmöglichkeiten wer
den zu Recht dadurch ausgeschlos
sen, daß nach dem Entwurf auch 
mittelbare Bankbeteiligungen in 
die zusammenfassungspflichtige 
Gruppe einzubeziehen sind und un

mittelbare und mittelbare sowie 
über Treuhand gehaltene Kapital
oder Stimmrechtsanteile zusam
mengerechnet werden. Dabei wird 
die Quote -  wie im Steuerrecht -  
durchgerechnet. Angemessen ist 
auch die Regelung, wonach bei ei
ner allein bestehenden mittelbaren 
Beteiligung an einem Kreditinstitut 
diese nur zu berücksichtigen ist, 
wenn nach der durchgerechneten 
Quote mindestens 50 % der Kapi
tal- oder Stimmrechtsanteile er
reicht werden.

Besonderheiten

Ob die Hypothekenbanken und 
Bausparkassen tatsächlich in die 
Konsolidierung einbezogen werden 
sollen, muß noch eingehend geprüft 
werden. Diese Spezialinstitute un
terliegen bereits einer besonderen 
gesetzlichen Beaufsichtigung durch 
die für sie geltenden Spezialgeset
ze mit bestimmten Normen für ihre 
bankgeschäftlichen Aktivitäten. Au
ßerdem sind bei ihnen Risiken aus 
dem internationalen Bankgeschäft, 
die durch die Konsolidierung in er
ster Linie erfaßt werden sollen, in 
der Regel nicht gegeben. Mit einer 
Konsolidierung würden gerade die

klassischen Hypothekenbanken mit 
ihrem nicht so umfangreichen Kom- 
munaldariehensgeschäft beson
ders belastet und damit insbeson
dere gegenüber den Landesban
ken/Girozentralen benachteiligt.

Wenn diese daher so stark für ei
ne Konsolidierung'auch der Hypo
thekenbanken eintreten, ist dem 
entgegenzuhalten, daß derjenige, 
der die Vorteile eines unter einem 
Dach geführten Geschäfts aller 
Sparten für sich in Anspruch nimmt, 
letztlich auch die damit notwendi
gerweise verbundenen Besonder
heiten hinnehmen muß. Schließlich 
würde die Bankenaufsicht durch die 
Konsolidierung von Bausparkassen 
und Hypothekenbanken keine Er
kenntnis gewinnen, die sie nicht oh
nehin schon hat.

Durch die Einführung eines Kon
solidierungsverfahrens wird sich ein 
vom Bundesfinanzministerium auf 
60 Mrd. DM geschätzter Umschich
tungsbedarf ergeben. Dafür sieht 
der Gesetzentwurf zur Zeit eine 
Frist von drei Jahren nach Inkraft
treten der Regelung vor. Eine derar
tige Frist könnte jedoch im Hinblick 
auf das umschichtungsbedürftige 
Kreditvolumen nicht ausreichend
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sein. Konsequentenweise hat sich 
das Bundesfinanzministerium eine 
endgültige Entscheidung über die 
Übergangsfrist auch bis nach Fer
tigstellung von zur Zeit noch laufen
den Proberechnungen Vorbehalten. 
Für die endgültige Fristregelung 
muß unbedingt sichergestellt wer
den, daß den Kreditinstituten ein 
Zeitraum zur Verfügung stehen 
wird, der sie nicht vor unzumutbare 
Belastungen stellt.

Zweck der Einführung einer Kon
solidierungsregelung kann es nur 
sein, das Gesamtrisiko zu erfassen 
und in einem vertretbaren Zeitraum 
die Einhaltung des Grundsatzes I zu 
erreichen, nicht aber in jedem Fall 
das Kreditvolumen zurückzuführen. 
Die internationalen Verschuldungs
probleme dürften die Banken ohne
hin vor schwere Aufgaben stellen, 
so daß schon allein deshalb eine 
ausreichende Flexibilität notwendig 
ist. Bei der Fristregelung wäre es im 
übrigen wünschenswert, wenn nicht 
nur eine starre, auf Stichtage bezo
gene Regelung Platz griffe, sondern 
ein gewisser Atmungsspieiraum 
eingeräumt werden würde, so daß 
nicht jede -  im Bankgeschäft mitun
ter unvermeidbare -  einzelne, ge
ringe oder zeitlich begrenzte Über
schreitung des konsolidierten 
Grundsatzes die Bankaufsichtsbe
hörde zum Einschreiten veranlaßt.

Sachgerechter
Haftsummenzuschlag

Mit dem Entwurf hat das Bundes
finanzministerium sachgerecht und 
ordnungspolitisch richtig die bishe
rige Eigenkapitalregelung des § 10 
KWG im wesentlichen unverändert 
gelassen und damit die bei den Kre
ditinstituten bestehenden unter
schiedlichen rechtsformbedingten 
Haftungsverhältnisse sachgerecht 
berücksichtigt. Dies gilt in besonde
rem Maße für die Kreditinstitute in 
der Rechtsform der eingetragenen 
Genossenschaft.

Bei den Kreditinstituten in der 
Rechtsform der eingetragenen Ge
nossenschaft erhöht die Nach
schußverpflichtung der Mitglieder 
genau meßbar die Sicherheit für die 
bei ihnen unterhaltenen Einlagen. 
Sie erfüllt die dem Eigenkapital mit 
Recht als wesentlich zugeschriebe
ne Garantie-Funktion. Das ist der 
Grund dafür, daß der Gesetzgeber 
seit fast 50 Jahren die von den Mit
gliedern solidarisch übernommene 
Haftung durch den Haftsummenzu
schlag anerkennt. Dieser ist damit 
entsprechend der Rechts- und Un
ternehmensform einer Kreditgenos
senschaft folgerichtig Bestandteil 
des haftenden Eigenkapitals, weil 
er auf einer von jedem einzelnen 
Mitglied persönlich und freiwillig Un
terzeichneten Verpflichtungserklä
rung zur Zahlung etwaiger Nach
schüsse beruht. Durch die Vielzahl 
der Mitglieder und die auf das ein
zelne Mitglied entfallenden relativ 
kleinen Beträge dieser Nachschuß
verpflichtung bietet er auch absolu
te Sicherheit, weil er im Bedarfsfall 
tatsächlich zur Verfügung steht. Die 
Bedeutung dieser Solidarhaftung 
der Mitglieder als echtes Eigenkapi
tal ist übrigens vom Gesetzgeber 
auch im Genossenschaftsgesetz 
ganz konkret dadurch anerkannt 
worden, daß für die Ermittlung der 
Konkursschwelle einer Genossen
schaft die Haftsummen der Mitglie
der berücksichtigt werden.

Damit ist der Haftsummenzu
schlag keine ungerechtfertigte un
gleiche Behandlung der Genossen
schaftsbanken gegenüber anderen 
Kreditinstituten, sondern mit seiner 
Anerkennung wird lediglich folge
richtig und angemessen das Spezi
fische der genossenschaftlichen 
Kreditinstitute im Vergleich zu Kre
ditinstituten anderer Rechtsformen 
berücksichtigt.

Die genossenschaftliche Ban
kengruppe ist auch nicht bereit, ein 
politisches Sonderopfer zu bringen

und auf den Haftsummenzuschlag 
zu verzichten, nur weil dies angeb
lich -  so wurde vereinzelt argumen
tiert -  die einzige Möglichkeit sei, 
den ordnungspolitisch unerwünsch
ten Gewährträgerzuschlag für 
Sparkassen politisch zu verhindern.

Abzulehnender
Gewährträgerzuschlag

Die Nichtberücksichtigung eines 
Gewährträgerzuschlages ist sach
gerecht. Die Haftung des Gewähr
trägers ist nicht quantifizierbar. 
Letztlich müßten bei öffentlich- 
rechtlichen Kreditinstituten die 
Steuerzahler und damit auch die 
konkurrierenden Unternehmen und 
Anteilsinhaber anderer Kreditinsti
tute für Verluste eintreten. Dies ist 
im übrigen auch der entscheidende 
Unterschied zwischen der Haftung 
der Mitglieder von Genossen
schaftsbanken auf freiwilliger Basis 
und der Haftung des Gewährträ
gers. Das Bundesfinanzministerium 
hat in seinem Begleitschreiben zum 
Referentenentwurf darauf hinge
wiesen, daß insbesondere deshalb 
die Haftungsregelung zwischen 
Kreditgenossenschaften und öf
fentlich-rechtlichen Kreditinstituten 
nicht vergleichbar und der Haftsum
menzuschlag der Kreditgenossen
schaften anzuerkennen sei.

Ordnungspolitisch richtig ist der 
Entwurf zur KWG-Novellierung in
sofern, als bereits jetzt die öffent
lich-rechtlichen Kreditinstitute einen 
Marktanteil von nahezu 60 % im ge
samten Kreditgewerbe einnehmen. 
Im Hinblick auf die Finanzschwierig
keiten der Gewährträger wäre es 
auch unverantwortlich, wenn der 
Staat mit Hilfe eines fiktiven Zu
schlags das Eigenkapital der öffent
lich-rechtlichen Institute erhöhen 
würde und ihnen mit einem riesigen 
neuen Kreditpotential die Möglich
keit gegeben hätte, diesen Marktan
teil in Zukunft noch weiter zu erhö
hen. Ganz zu schweigen von der

WIRTSCHAFTSDIENST 1983/XI 539



ZEITGESPRÄCH

gravierenden Weftbewerbsverzer- 
rung, die sich dadurch innerhalb der 
Kreditv\/irtschaft ergeben hätte. 
Hierbei muß auch berücksichtigt 
v\/erden, daß ein vergleichsweise 
übergroßerTeildes Kreditvolumens 
der öffentlich-rechtlichen Kreditin
stitute, nämlich die Kommunalkredi
te, ohnehin nicht in die Grunsatz-I- 
Relation einbezogen wird.

Die von den öffentlich-rechtlichen 
Kreditinstituten „angedrohte“ Ver
fassungsklage sollte den Gesetzge
ber in den anstehenden Beratungen 
keinesfalls daran hindern, die als 
richtig und verfassungskonform an

zusehende Entscheidung des Bun
desfinanzministeriums in der Eigen
kapitalausstattung der Kreditinstitu
te nachzuvollziehen. Wenn die 
Sparkassen jetzt den Versuch un
ternehmen, ihre vermeintliche Un
gleichbehandlung durch den Ge
setzgeber vom Bundesverfas
sungsgericht feststellen zu lassen, 
so doch nur, um ihren wesentlich 
kleineren Wettbewerbern am Markt 
die f\/löglichkeiten einzuschränken, 
sich gegenüber ihren stärkeren 
Konkurrenten zu behaupten. Eine 
solche Überlegung kann auch vor 
dem Bundesverfassungsgericht 
keinen Bestand haben.

Die im Bereich des Anzeigenwe
sens beabsichtigen Verwaltungs
vereinfachungen sind durchweg zu 
begrüßen. Sietragen insgesamt da
zu bei, die Kreditinstitute -  insbe
sondere im Bereich des Verfahrens 
bei Organkrediten -  wesentlich zu 
entlasten.

Insgesamt handelt es sich bei 
dem Referentenentwurf um ein in 
den Grundsatzfragen ausgewoge
nes und ordnungspolifisch richtiges 
Papier, auf dessen Grundlage die in 
verschiedenen Randbereichen si
cherlich noch nötige Detaildiskus
sion sachgerecht geführt werden 
kann.

Hanns Christian Schroeder-Hohenwarth

Konsolidierungsregelung flexibel gestalten

Die in dem Entwurf des 
Bundesfinanzministeriums vor

gesehenen Gesetzesänderungen 
betreffen eine Vielzahl materiell 
sehr wesentlicher Vorschriften des 
Kreditwesengesetzes. Im IVlittel- 
punkt steht dabei die Einführung ei
nes bankaufsichtlichen Konsolidie
rungsverfahrens, mit dem Eigenka
pitalien und Kredite von Mutter- und 
Tochterbanken künftig einer ein
heitlichen Betrachtung in bezug auf 
Grundsatz I des § 10 KWG (Begren
zung des Gesamtkreditvolumens) 
und in bezug auf § 13 KWG (Be
grenzung der Großkredite) unter
worfen werden sollen. Diese „kon
zernmäßige“ Betrachtung ist neu 
für das deutsche Bankaufsichts
recht. Ihre Einführung wird die Rah
menbedingungen für die deutsche 
Kreditwirtschaft, insbesondere für 
die international tätigen Banken, 
grundlegend verändern.

Die Konsolidierung, mit der nicht 
zuletzt auch frühzeitig eine Anpas
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sung an die im Juni verabschiedete 
EG-Richtlinie über die Beaufsichti
gung der Kreditinstitute auf konsoli
dierter Basis erfolgen soll, wird die 
Banken vor schwere Aufgaben stel
len. Dennoch stimmen die Banken 
dem Prinzip einer Bankenaufsicht 
auf konsolidierter Basis zu. Sie hat
ten bereits im September 1981 mit 
dem Bundesaufsichtsamt für das 
Kreditwesen ein Gentlemen’s 
Agreement über die Konsolidierung 
abgeschlossen und damit insbe
sondere mehr Transparenz über ihr 
internationales Geschäft geschaf
fen, nachdem sie sich schon vorher 
bereitgefunden hatten, die jährli
chen Abschlußprüfungsberichte der 
Luxemburger Tochterbanken dem 
Bundesaufsichtsamt zu übermit
teln.

Um die Übergangszeit bis zum In
krafttreten einer gesetzlichen Rege
lung zu überbrücken, war vorgese
hen, das Agreement in Richtung auf 
Verhaltensregeln im Grundsatz I

fortzuentwickeln. Bei den Gesprä
chen konnte eine Einigung jedoch 
nicht erzielt werden. Die öffentlich- 
rechtlichen Kreditinstitute verlang
ten die ausdrückliche Einbeziehung 
der Hypothekenbanken in die Kon
solidierung, obwohl in dem vorlie
genden KWG-Änderungsentwurf 
die Frage unentschieden geblieben 
ist. Auch ein vom Bundesaufsichts
amt unterbreiteter Kompromißvor
schlag, mit dem eine Präjudizwir
kung für die Gesetzgebung vermie
den werden sollte, fand keine Billi
gung. Mangels einer einheitlichen 
Ausgangsbasis konnte somit das 
Agreement, das im übrigen fortbe
steht, nicht erweitert werden.

Notwendiger Atmungsspielraum

Für die gesetzliche Regelung er
warten die Banken, daß behutsam 
verfahren wird. Angemessene 
Übergangsfristen und ausreichen
de Flexibilität sind unabdingbar, 
wenn nachteilige Folgen für die
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deutsche Wirtschaft, insbesondere 
die Exportwirtschaft, vermieden 
werden sollen. Die im Entwurf vor
gesehene IJbergangsfrist von nur 
drei Jahren ist im Hinblick darauf 
entschieden zu kurz bemessen. 
Auch muß den Instituten während 
der Übergangszeit ein ausreichen
der „Atmungsspielraum“ einge
räumt werden.

Die Konsolidierungsregelung 
muß dem Umstand Rechnung tra
gen, daß die Banken bei ansprin
gender Konjunktur eine erhöhte 
Kreditnachfrage zu befriedigen ha
ben. Sie muß auch die in der Ver
gangenheit rechtmäßig geschaffe
nen Fakten berücksichtigen. Wenn 
Bankkonzerne heute das 1 Sfache in 
konsolidierter Rechnung über
schreiten, ist dies kein „Fehlverhal
ten“ . Die derzeitige rechtmäßige 
Obergrenze für Kreditspielraum 
liegt, wenn konsolidiert gerechnet 
wird, erheblich über dem ISfachen 
des Eigenkapitals, da zum Beispiel 
für Tochterinstitute in Luxemburg 
das 33fache als Obergrenze gilt.

Jede gesetzliche Regelung muß 
sich auch an dem Tatbestand orien
tieren, daß die deutschen Banken 
bei der Lösung internationaler Ver
schuldungsprobleme dazu aufgeru
fen sind, auch ihrerseits einen Bei
trag durch Gewährung weiterer Kre
dite zu leisten. Bundesregierung 
und Bundesbank haben dies wie
derholt betont. Notwendige Vor
aussetzung für den Beitrag der Ban
ken ist jedoch eine Konsolidie
rungsregelung, die ihnen in ausrei
chender und flexibler Weise die 
Möglichkeit gibt, die erforderlichen 
Anpassungsprozesse zu vollzie
hen.

Zu beachtende Sachverhalte

Für die Einbeziehung in die Kon
solidierung sollte nicht nur auf 
SOprozentige Beteiligung, sondern 
auf Mehrheitsbesitz abgestellt wer
den, da erst ab einer Konsolidie

rungsschwelle von 50 % plus einer 
Aktie auch eine tatsächliche Ein
flußnahme ausgeübt werden kann.

Von einer Einbeziehung der Hy
pothekenbanken, Schiffspfand
briefbanken und Bausparkassen 
sollte wegen der andersartigen 
Struktur und des geringen Risikoge
halts der Geschäfte dieser Institute 
abgesehen werden, zumal sie auch 
eigenen gesetzlichen Bestimmun
gen zur Risikobegrenzung unterlie
gen.

Die vorgesehene Konsolidie
rungsmethode kann dazu führen, 
daß das konsolidierte Eigenkapital 
des Konzerns niedriger liegt als das 
Eigenkapital der Mutter allein. Die
ses nicht sachgerechte Ergebnis 
sollte dadurch vermieden werden, 
daß die Grundsätze der angelsäch
sischen Konsolidierungsmethode 
angewendet werden. Die angel
sächsische Methode ist auch nach 
der soeben verabschiedeten Sieb
ten gesellschaftsrechtlichen EG- 
Richtlinie vorgeseheri.

Das sogenannte Abzugsverfah
ren ist abzulehnen, da Höhe und 
Zusammensetzung des Kreditvolu
mens der Tochter hierbei unberück
sichtigt bleiben. Zu Recht hat des
halb die Studienkommission 
„Grundsatzfragen der Kreditwirt
schaft“ darauf hingewiesen, daß 
dieses Verfahren einseitig das Kre
ditvolumen der Mutter einschrän
ken würde und auch für bankauf
sichtliche Zwecke ungeeignet wäre.

Die einzel- und gesamtwirtschaft
lichen Konsequenzen der vorgese
henen Konsolidierungsregelung 
können letztlich erst beurteilt wer
den, wenn Klarheit über die Modifi
kation des Grundsatzes I besteht. 
Die Überarbeitung von Grundsatz I 
erscheint in Anpassung an die sich 
wandelnden Verhältnisse notwen
dig. Sie sollte gleichzeitig mit den 
Gesetzgebungsarbeiten erfolgen. 
Dabei muß insbesondere berück

sichtigt werden, daß die wichtigsten 
ausländischen Partnerländer der 
Bundesrepublik unter wirtschaftli
chen und aufsichtsrechtlichen Ge
sichtspunkten ein mit der Bundesre
publik durchaus vergleichbares 
Standing haben und es zumindest 
bei Krediten an diese ungerechtfer
tigt wäre, einen ungleich höheren 
Risikogehalt als bei vergleichbaren 
Krediten an inländische Kreditneh
mer anzuwenden. Dies gilt z. B. für 
Mitgliedstaaten der OECD sowie 
auch für internationale Institutionen, 
wie IWF, Weltbank etc.

Abzulehnender
Haftungszuschlag

Die Banken begrüßen nach
drücklich, daß der neue Entwurf 
nicht die Anerkennung eines Haf
tungszuschlags für öffentlich-recht
liche Kreditinstitute vorsieht. Dieser 
Zuschlag wäre unvereinbar mit 
marktwirtschaftlichen Grundsätzen, 
dem Prinzip der Wettbewerbs
gleichheit und den Erfordernissen 
der Bankenaufsicht. Alle Gutachten 
und Stellungnahmen, die bisher von 
neutraler Seite vorgelegt wurden, 
haben sich gegen einen Haftungs
zuschlag ausgesprochen, auch die 
Deutsche Bundesbank und das 
Bundesaufsichtsamt.

Die wirtschaftliche Entwicklung 
der öffentlich-rechtlichen Kreditin
stitute ist seit Jahren sehr positiv, so 
daß auch unter diesem Gesichts
punkt neue Begünstigungen unge
rechtfertigt wären. Die Eigenkapital
entwicklung der öffentlich-rechtli
chen Kreditinstitute ist zufrieden
stellend und durch den Wegfall von 
Steuerprivilegien aufgrund des 
Subventionsabbaugesetzes prak
tisch nicht beeinträchtigt worden. 
Sie weist sogar, insbesondere bei 
den Sparkassen, eine steigende 
Tendenz aus, was auf ihre gegen
über den Kreditbanken bessere Er
tragslage zurückzuführen ist. Der 
Jahresüberschuß vor Steuern be
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trägt 1982 -  bezogen auf das Ge
schäftsvolumen -  bei den Sparkas
sen 1,11 %, bei den privaten Kredit
banken 0,52 % (Deutsche Bundes
bank, iVlonatsbericht August 1983, 
S. 14 ff). Auch bei den vorhandenen 
freien Kreditspielräumen und der 
Wachstumsrate sind die Sparkas
sen deutlich im Vorteil.

Weitere wichtige Gesetzesände
rungen sieht der Entwurf für § 12 
KWG vor, der das Volumen der 
„dauernden Anlagen“ der Kreditin
stitute regelt. § 12 soll vor allem in
sofern verschärft werden, als künf
tig jeder Anteilsbesitz an Nicht-Kre- 
ditinstituten ab einem Anteil von 
10 % am Kapital dieses Unterneh
mens einbezogen werden soll. 
Sachgerecht wäre jedoch eine

Grenze von mehr als 25 %, weil erst 
dann eine Quote erreicht ist, die auf
grund der N/litwirkungsrechte eine 
längerfristige Bindung vermuten 
läßt.

Erhebliche Bedenken
Erhebliche grundsätzliche Be

denken bestehen gegen die in 
§ 12 a vorgesehene Erlaubnispflicht 
für den Erwerb einer maßgeblichen 
Beteiligung an einem ausländi
schen Kreditinstitut. Die Einführung 
einer Erlaubnispflicht wäre ein 
schwerwiegender Eingriff in die 
Freiheit unternehmerischen Han
delns, der dem Grundsatz der Ver
hältnismäßigkeit nicht entspricht 
und im Hinblick auf den beabsichtig
ten Zweck (Ergänzung der Konsoli
dierungsregelung) keineswegs er

forderlich ist. Noch schwerer wie
gende Einwendungen sind gegen 
das zusätzlich vorgesehene Ge
nehmigungserfordernis bei vorhan
denem Besitz an ausländischen 
Kreditinstituten zu erheben, weil 
hier in bestehende Eigentumsver
hältnisse eingegriffen würde.

In den nächsten Wochen und Mo
naten werden Entscheidungen von 
erheblicher Tragweite für die deut
sche Kreditwirtschaft fallen. Die 
Banken sind bereit, an allen Fragen 
der KWG-Novelle weiterhin sach
lich und konstruktiv mitzuarbeiten, 
um eine optimale Anpassung die
ses „Grundgesetzes der Kreditwirt
schaft“ an die Bedürfnisse und Er
fordernisse einer sich wandelnden 
Welt zu erreichen.
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MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN EINER KONTROLLE 
INTERNATIONALER ROHSTOFFMÄRKTE DURCH 
ENTWICKLUNGSLÄNDER
-  Das Beispiel des Kupfer- und Aluminiummarktes -

Den Hintergrund für vorliegende Untersuchung bildet das viele Jahre erfolgrei
che OPEC-Karlell, das für zahlreiche rohstoffproduzierende Länder der Dritten 
Welt eine Art Vorbildcharakter hat. Auch auf dem Kupfer- und Aluminiummarkt 
gab es Versuche, durch Beschränkungen des Wettbewerbs Preiserhöhungen 
durchzusetzen. Die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen einer wirksamen 
Kontrolle dieser Märkte wird von der Studie durch eine Analyse der marktstruktu
rellen und -strategischen Bedingungen beantwortet.
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